BRANDSCHUTZORDNUNG

für die HTBLA Ried 
1 Einleitung

Die folgende Brandschutzordnung gibt wichtige Hinweise über das Verhalten zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes, zur Vermeidung der Gefährdung von Gesundheit und Eigentum und Verminderung folgenschwerer Schäden durch Brände sowie das Verhalten im Brandfall selbst.

Die nachstehend angeführten Bestimmungen sind genauestens einzuhalten, wobei das Nichtbefolgen dieser Forderungen unter Umständen auch zivil- und/oder strafrechtliche Folgen nach sich ziehen können.

2 Verantwortlichkeit und Zuständigkeit

Für die Brandsicherheit der gesamten Anlage sind die im Anhang genannten Personen zuständig.  Die den Brandschutz betreffenden Weisungen dieser Personen sind unverzüglich zu befolgen und alle Wahrnehmungen von Mängeln auf dem Gebiete der Brandsicherheit sind ihnen sofort bekanntzugeben.

Direktion und Brandschutzbeauftragter

3 Allgemeines Verhalten

a) Ordnung und Sauberkeit 

b) Brennbare Gegenstände sind spätestens bis Arbeitsschluss aus den Arbeitsräumen zu entfernen und brandsicher aufzubewahren. Solche Abfälle sind in nicht brennbaren, mit selbstschließenden Deckeln versehenen Behältern, aufzubewahren.

c) Das Lagern von brennbarem Material in unzulässiger Menge (höchstzulässige Lagermenge beachten) oder an unzulässigen Stellen (Stiegenhäuser, Gänge und sonstigen Verkehrswegen) ist verboten.

d) Werden Druckgasbehälter aufgestellt, sind diese kühl, standsicher und so zu lagern und aufzustellen, dass sie im Gefahrenfalle leicht geborgen werden können.

e) Fahrzeuge dürfen nur auf gekennzeichneten Plätzen abgestellt werden

f) In nachstehend angeführten Objekten bzw. Räumen ist das Rauchen und der Umgang mit offenem Licht und Feuer verboten:

Serverräume

Heizräume

Elektroverteilerräume

4 Besondere Anweisungen

a) Elektrokochgeräte mit offenen Heizdrähten sind verboten.

a) Heiz-, Kühl- und Wärmegeräte dürfen nur mit Genehmigung der Direktion und nach Anweisung der Brandschutzbeauftragten aufgestellt und in Betrieb genommen werden. Sie sind vorschriftsmäßig instandzuhalten und zu bedienen.

b) Elektrische Anlagen sind vorschriftsmäßig instandzuhalten. Änderungen und Reparaturen dürfen nur durch hierzu befugte Personen vorgenommen werden. Das Herstellen provisorischer Installationen ist verboten, insbesondere das Überbrücken durchgebrannter Schmelzsicherungen. Ausgenommen sind dafür vorgesehene und dementsprechend eingerichtete Werkstätten.

c) Flucht- und sonstige Verkehrswege sind von Lagerungen aller Art freizuhalten.

d) Der Schließbereich von Brandschutzabschlüssen ist von Gegenständen aller Art freizuhalten. Die Selbstschließvorrichtungen dürfen nicht blockiert (untergelegter Keil) oder außer Funktion gesetzt werden.

e) Löschgeräte dürfen weder verstellt noch missbräuchlich von den dafür vorgesehenen Aufstellplätzen entfernt oder zweckwidrig verwendet werden.

f) Nach Arbeitsschluss müssen in allen Arbeitsräumen brennbare Abfälle entfernt und elektrische Einrichtungen - soweit dies möglich ist - ausgeschaltet werden.

5 Verhalten im Brandfall bzw. während des Brandes

1) Ruhe bewahren

2)
Hausalarm betätigen
        3)   Feuerwehr alarmieren

· Wo brennt es?

· Was brennt?

· Sind Personen gefährdet?

· Die Feuerwehr beendet das Gespräch!

        4)    Retten

· Fenster und Türen des Brandraumes schließen.

· Gefährdeten Personen Hilfe leisten. 
· Fluchthinweise beachten (Fluchtweg, Sammelplätze).
· Gebäude in Ruhe verlassen, Klassenbuch mitnehmen.
· Vollzähligkeit der Schüler prüfen.
· An den Sammelpunkten in geordneten Gruppen (klassenweise) auf Anweisungen der Feuerwehr bzw.  der Brandschutzbeauftragten warten.

2) .Löschen

· Löscheinrichtungen benutzen (nur mit ausreichenden Kenntnissen).

· Brandrauchentlüftungseinrichtungen aktivieren.

· leicht brennbare Gegenstände aus der Nähe des Brandes entfernen oder durch Kühlen mit Wasser vor Entzündung schützen.

· für die Tätigkeit der Einsatzkräfte Platz machen und deren Anordnungen Folge leisten.

6 Maßnahmen nach dem Brand

1) Vom Brand betroffene Räume nicht betreten.

2) Alle Wahrnehmungen, die zur Ermittlung der Brandursache dienen können, sind dem Einsatzleiter der Feuerwehr, dem Vorgesetzten oder dem Brandschutzbeauftragten bekanntzugeben.

3) Benützte Handfeuerlöscher erst nach Wiederbefüllung und Instandsetzung an ihren Standorten anbringen.

Brandschutzbeauftragter: Klaus Weilhartner, Peter Wagneder
Ried, 24.10.2010 
Direktion HTL

Zur Kenntnis genommen:

          Firma: ______________________

          Name: ______________________

          Datum: _____________________                                     Unterschrift: ____________________________

